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EUGEN DERMANOWSKI 

Aktuelle Vorschläge zur Bekämpfung des Missbrauchs von Leiharbeit 

A. Einleitung 

Leiharbeit hatte ursprünglich dazu gedient, um auf schnellem und unkompli-
ziertem Wege plötzlich auftretenden Personalausfall zu kompensieren oder 
um kurzfristige Auftragsspitzen abzufangen.1 Nach Liberalisierung der Leih-
arbeit durch die „Hartz-Gesetze“ trat jedoch ein zunehmender Funktionswan-
del ein. Leiharbeit wurde nun verstärkt dazu genutzt, um strategisch die Kos-
ten zu senken und einen Personalpuffer für „schlechte Zeiten“ aufzubauen.2 
Der Einsatz von Leiharbeitern erfolgte nunmehr auf ungewisse Zeit und führte 
nicht selten zu einer Substitution der Stammbelegschaft. Binnen weniger Jahre 
verdreifachte sich nahezu die Zahl der Leiharbeitnehmer (2000: ca. 328.0003, 
2011: ca. 877.6004). Gleichzeitig mehrten sich in den Medien Berichte über 
Missbrauch von Leiharbeit. Was war geschehen?  

Zunächst sollen die Gründe skizziert werden, die zur massenhaften Verbrei-
tung von Leiharbeit beigetragen haben. Im Rahmen der Missbrauchsfälle soll 
insbesondere auf den Schlecker-Skandal, die Reaktion des Gesetzgebers bei 
der AÜG-Reform 2011 sowie die Tarifpraxis der CGZP zurückgeblickt wer-
den. Dieser Rückblick ist unerlässlich, um die aktuellen Vorschläge in der 
Politik zur Eindämmung des Missbrauchs von Leiharbeit, welche den Kern 
dieser Seminararbeit darstellen sollen, nachvollziehen und bewerten zu kön-
nen. 

B. Die massenhafte Ausweitung von Leiharbeit – Gründe und Symp-

tome  

I. Liberalisierung der Leiharbeit durch „Hartz I“ 

Bei seiner Einführung im Jahre 1972 hatte das AÜG ursprünglich5 noch eine 
dreimonatige Höchstüberlassungsgrenze vorgesehen. Hinzu traten zudem ein 
                                                      
1 Holst, WSI Mitteilungen 3/2009, 143 (145). 
2 Holst, WSI Mitteilungen 3/2009, 143 (145). 
3 BT-Drucks. 15/6008, S. 16. 
4 BT-Drucks. 18/673, S. 31. 
5 Gesetz zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung v. 7.8.1972, BGBl. I, 

1393.  
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Befristungsverbot, ein Synchronisationsverbot (Leiharbeitnehmer dürfen nicht 
nur für die Zeit einer Überlassung beschäftigt und danach wieder entlassen 
werden) und Wiedereinstellungsverbot (Verleihunternehmen dürfen entlasse-
ne Mitarbeiter innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten nicht erneut ein-
stellen). In den darauf folgenden Jahrzehnten wurden diese Restriktionen 
immer mehr gelockert und die Höchstüberlassungsdauer schrittweise auf bis 
zuletzt 24 Monate6 angehoben.  

Im Rahmen der Hartz-Gesetzgebung7 entschloss sich der Gesetzgeber dazu, 
mit Wirkung zum 1.1.2004 die Höchstüberlassungsdauer gänzlich abzuschaf-
fen und mit ihr auch die Befristungs-, Synchronisations- und Wiedereinstel-
lungsverbote. Dadurch sollte die Leiharbeit flexibilisiert und neues Beschäfti-
gungspotential eröffnet werden.8 Im Gegenzug wurde – auch mit Blick auf 
den zu jener Zeit in Brüssel diskutierten Kommissionsentwurf für eine Leih-
arbeitsrichtlinie9 – im AÜG der Equal-Pay-Grundsatz verankert, womit man 
den Leiharbeitnehmerschutz als hinreichend gesichert sah und sich zugleich 
eine bessere Anerkennung der Leiharbeit in der Bevölkerung erhoffte.10 
Gleichzeitig wurde jedoch auch eine Tariföffnungsklausel im AÜG normiert, 
von der wiederum in der Praxis umfassend Gebrauch gemacht wurde. Eine 
Vorreiterrolle nahm hierbei die Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaf-
ten für Zeitarbeit und Personal-Service-Agenturen (CGZP) ein, ein Zusam-
menschluss aus mehreren Mitgliedsgewerkschaften des Christlichen Gewerk-
schaftsbundes (CGB).  

II. Auswirkungen der Hartz-Reformen auf die Praxis 

Die CGZP ging zahlreiche Firmen- und Verbandstarifverträge ein, in denen – 
ganz im Sinne der Arbeitgeber – vom Equal-Pay-Grundsatz auf unbegrenzte 
Zeit erheblich zuungunsten der Leiharbeitnehmer abgewichen wurde.11 

In den der CGZP zugeordneten Gewerkschaften waren allerdings nur wenige 
Leiharbeitnehmer organisiert12, sodass von den CGZP-Zeitarbeitstarif-

                                                      
6 Art. 7 des Gesetzes zur Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente (Job-AQTIV-Gesetz) 

v. 14.12.2001, BGBl. I, S. 3443. 
7 Art. 6 Erstes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt v. 23.12.2002, BGBl. I, 

S. 4607. 
8 BT-Drucks. 15/25, S. 23 f. 
9 Richtlinienvorschlag vom 20.3.2002 über die Arbeitsbedingungen von Leiharbeitnehmern, 

KOM (2002) 149 endg. – 2002/0072 (COD). 
10 BT-Drucks. 15/25, S. 24. 
11 Siehe Ausführungen unter B.IV. 
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verträgen unmittelbar nur wenige Leiharbeitnehmer betroffen waren. Der 
Grund für die enorme Verbreitung der CGZP-Tarifbedingungen lag vielmehr 
an anderer Stelle: Nach § 10 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 3 S. 3, § 9 
Nr. 2 Hs. 3 AÜG können etwaige Zeitarbeitstarifverträge in ihrem Geltungs-
bereich auch auf nicht tarifgebundene Leiharbeitnehmer Anwendung finden, 
soweit ihre Anwendung einzelvertraglich vereinbart wird (sog. schuldrechtli-
che Tarifbindung).13 Da Leiharbeitnehmern in der Praxis oftmals jegliche 
Verhandlungsmöglichkeit fehlt, können sie sich auch nicht gegen die Auf-
nahme einer solchen Bezugnahmeklausel in ihren Leiharbeitsvertrag weh-
ren.14 In der Praxis führte dies dazu, dass der Equal-Pay-Grundsatz faktisch 
leerlief.  

Dieses Phänomen erlangte zudem dadurch besondere Bedeutung, dass mit 
dem 1.1.2004 auch die Höchstüberlassungsdauer von zuletzt 24 Monaten 
abgeschafft worden war, sodass folglich nun auch dauerhafte Überlassungen 
zulässig15 waren. 

In der Folgezeit wurden zahlreiche, insbesondere konzerneigene Verleihun-
ternehmen gegründet, deren einzige Aufgabe darin bestand, Leiharbeitnehmer 
einzustellen, um sie zu den schlechteren Bedingungen der Zeitarbeitstarife 
wieder auf unbegrenzte Zeit an die (konzerneigenen) Entleihunternehmen zu 
überlassen.16 Faktisch führte dies dazu, dass frei werdende Dauerarbeitsplätze 
in zahlreichen Unternehmen nur noch mit Leiharbeitnehmern besetzt wurden. 
Denn deren Einsatz war für die Entleihunternehmen nicht nur günstiger, son-
dern man ersparte sich bei zurückgehendem Bedarf auch die Einhaltung etwa-
iger Kündigungsfristen und die Aufstellung teurer Sozialpläne.17 In den Be-
trieben fand so eine dauerhafte Spaltung in Stammbelegschaft und Leiharbeit-
nehmer statt. 

Durch die CGZP-Tarifverträge unter Druck gesetzt, sahen sich auch die DGB-
Gewerkschaften dazu gezwungen, Tarifverträge mit nur unwesentlich höheren 
Entgelten abzuschließen.18  

                                                                                                                    
12 BAG 14.12.2010 – 1 ABR 19/10, BAGE 136, 302 (310).  
13 Waltermann geht davon aus, dass 95 % der Tarifverträge kraft arbeitsvertraglicher Bezug-

nahme gelten, NZA 2010, 482 (483); ebenso Schüren, RdA 2007, 231 (232). 
14 Brors, BB 2006, 101 (102). 
15 BAG 25.1.2005 – 1 ABR 61/03, BAGE 113, 218 (220). 
16 Ausführlich Brors/Schüren, BB 2004, 2745 ff. 
17 Schüren, BB 2007, 2346. 
18 Schüren, RdA 2006, 303 (307). 
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Die Politik wiederum ignorierte diese Zustände – bis zur Aufdeckung des 
Schlecker-Skandals. 

III. Der Schlecker-Skandal und seine Folgen 

Ende 2009 ging ein Aufschrei durch die Medien: Das Management der Droge-
riekette Schlecker hatte mit Beginn des Jahres angefangen, mehrere Schlecker-
Filialen zu schließen, und den Mitarbeiterinnen mit einer betriebsbedingten 
Kündigung gedroht. An die Stelle der bisherigen Filialen sollten Filialen der 
rechtlich selbständigen Schlecker XL GmbH treten. Diese unterschieden sich 
in ihrer Konzeption nur unwesentlich von den bisherigen Schlecker-Filialen, 
jedoch rekrutierten sich mehr als zwei Drittel der dort tätigen Mitarbeiterinnen 
von einer – vermutlich konzernangehörigen – Leiharbeitsfirma. Den von der 
Kündigung bedrohten Schlecker-Mitarbeiterinnen wurde angeboten, einen 
Arbeitsvertrag mit der Leiharbeitsfirma Meniar zu unterschreiben, über den 
sie als Leiharbeiterinnen zu ihren gewohnten Tätigkeiten in den „neuen“ 
Schlecker XL-Filialen zurückkehren hätten können – selbstverständlich jedoch 
nur zu den schlechteren Arbeitsbedingungen der Leiharbeitsbranche und somit 
zu einem Lohn, der nicht selten gerade einmal der Hälfte der vorherigen Be-
zahlung entsprach.19 

Die öffentliche Empörung war groß, sodass sich der Gesetzgeber zum Han-
deln gezwungen sah. In Anlehnung an das schwedische Modell20 wurde mit 
dem Ersten Missbrauchsverhinderungsgesetz21 mit Wirkung zum 30.4.2011 
die sog. „Drehtür-Klausel“ in § 3 Abs. 1 Nr. 3 S. 4 und § 9 Nr. 2 Hs. 4 AÜG 
eingeführt. Danach dürfen Arbeitnehmer, die innerhalb der letzten sechs Mo-
nate entlassen worden sind, demselben Konzern nur unter ausnahmsloser 
Achtung des Equal-Pay-Gebots als Leiharbeitnehmer überlassen werden. 
Zwar wurde so – zumindest in den wohl überwiegenden Fällen – verhindert, 
dass Arbeitnehmer entlassen und zu schlechteren Bedingungen als Zeitarbeit-
nehmer wieder „zurückentliehen“ wurden. Demgegenüber war die Drehtür-
Klausel ungeeignet, zu verhindern, dass andere Leiharbeitnehmer an die frei 
gewordenen Stellen traten. DGB22 und Opposition23 kritisierten daher zurecht, 

                                                      
19 Böhm, DB 2010, 672. 
20 Böhm, DB 2010, 672 (674). 
21 Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes – Verhinderung von Miss-

brauch der Arbeitnehmerüberlassung v. 28.4.2011, BGBl. I, S. 642. 
22 BT-Ausschussdrucks. 17 (11) 431, S. 43 f. 
23 BT-Drucks. 17/5253; BT-Drucks. 17/5254. 
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dass die betriebliche Spaltung in Stammbelegschaft und Leiharbeitnehmer 
durch das Missbrauchsverhinderungsgesetz nicht beendet würde. 

Zumindest aber konnte die Opposition gegen den anfänglichen Willen der 
Regierungsparteien Union und FDP ihre Forderung nach einem gesetzlichen 
Mindestlohn für die Leiharbeit durchsetzen (sog. Hartz-IV-Kompromiss), um 
einer weiteren Absenkung der Zeitarbeitslöhne entgegenzuwirken. Aus gutem 
Grund: Zum 1.5.2011 sollte die EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit für acht osteu-
ropäische Mitgliedsstaaten volle Geltung erlangen, sodass eine noch größere 
Tarifkonkurrenz erwartet wurde24.  

Andere Änderungen des AÜG durch die beiden AÜG-Reformen 2011 hatten 
(lediglich) die Umsetzung der zum 5.12.2011 in Kraft tretenden europäischen 
Leiharbeitsrichtlinie25 (im Folgenden Leih-RL) zum Gegenstand, ohne jedoch 
nach der Gesetzesbegründung eine explizit missbrauchsbekämpfende Tendenz 
zu haben.26  

IV. Zur Tarif(un)fähigkeit der CGZP 

Voraussetzung für die Tariffähigkeit einer Arbeitnehmervereinigung ist, dass 
sie sich in ihrer Satzung der Interessenvertretung ihrer Mitglieder verpflichtet 
hat, dass sie tarifwillig, frei gebildet, gegnerfrei, unabhängig und auf überbe-
trieblicher Grundlage organisiert ist und dass sie das geltende Tarifrecht als 
verbindlich anerkennt. Ferner wird für eine sinnvolle Aufgabenerfüllung eine 
gewisse Durchsetzungskraft gegenüber dem sozialen Gegenspieler sowie 
organisatorische Leistungsfähigkeit erwartet.27 Nur dann könne von einem 
sozialen Ausgleich die Rede sein und nur dann könne dem in Tarifverträgen 
vereinbarten Inhalt eine Richtigkeitsgewähr zukommen (anderenfalls würde 
der Vertragsinhalt grundlos der Inhaltskontrolle nach § 310 Abs. 4 Satz 2 
BGB entzogen).28 

                                                      
24 BT-Ausschussdrucks. 17 (11) 446, S. 2. 
25 Richtlinie 2008/104/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19.11.2008 über 

Leiharbeit, ABl. EU 2008, L 327 vom 10.11.2008, S. 9. 
26 Zum Verbot der dauerhaften Überlassung s. C.I. 
27 St. Rspr., BAG 28.4.2006 – 1 ABR 58/04, BAGE 117, 308 m.w.N. 
28 Brors, BB 2006, 101 (102). 
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Von Teilen der Literatur wurde insbesondere bezweifelt, ob die CGZP die 
geforderte soziale Mächtigkeit besaß und ob sie tatsächlich gegnerfrei war.29 
Ferner wurde auch die Tarifzuständigkeit der CGZP bestritten.30 

2008 kam es erstmals auf Betreiben der Berliner Arbeitssenatorin und der 
Gewerkschaft ver.di zu einem Statusfeststellungsverfahren nach § 97 Abs. 1 
ArbGG und damit zu einer gerichtlichen Klärung der Tariffähigkeit der 
CGZP. Hatte sich in erster Instanz das Arbeitsgericht Berlin noch zur Begrün-
dung der Tarifunfähigkeit der CGZP auf die fehlende soziale Mächtigkeit 
bezogen31, stützten sich das LAG Berlin-Brandenburg32 sowie das BAG33 
vielmehr auf formelle Gründe, nämlich die fehlende Tarifzuständigkeit der 
CGZP, die die Unwirksamkeit der von ihr geschlossenen Tarifverträge zur 
Folge hatte: Zum einen hatten ihre Mitgliedsgewerkschaften nur Teile ihres 
Organisationsbereiches (nämlich nur den der Zeitarbeit) übertragen, zum 
anderen ging der Zuständigkeitsbereich der CGZP über den ihrer Mitglieds-
gewerkschaften hinaus (die CGZP nahm für sich in Anspruch, für alle Leihar-
beitsverhältnisse im Bundesgebiet tarifzuständig zu sein, derweil sich die 
Zuständigkeitsbereiche der Mitgliedsgewerkschaften nur auf einzelne Bran-
chen erstreckten). Somit konnte vom BAG offen gelassen werden, ob die 
CGZP überhaupt die für eine Gewerkschaft erforderliche soziale Mächtigkeit 
besaß.34 

Indes handelt es sich bei den o.g. Gründen lediglich um Mängel formeller 
Natur, die durch kosmetische Satzungsänderungen relativ schnell behoben 
werden können. Im Folgenden soll daher in der gebotenen Kürze auf die noch 
nicht gerichtlich35 geklärten Fragen eingegangen werden: 

Wie bereits erwähnt wird für die Tariffähigkeit einer Arbeitnehmervereini-
gung eine gewisse Durchsetzungskraft vorausgesetzt, sodass zu erwarten ist, 
dass sie vom sozialen Gegenspieler wahr- und ernstgenommen wird.36 Teile 
                                                      
29 Brors, BB 2006, 101 (102); Schindele, AuR 2008, 31; Schüren, NZA 2008, 453 (456); Ul-

ber/J. Ulber, § 9, Rn. 162 ff.; D. Ulber, NZA 2008, 438 (440); a.A. Lembke, NZA 2007, 
1333. 

30 D. Ulber, NZA 2008, 438 (442). 
31 ArbG Berlin 1.4.2009 – 35 BV 17008/08, BB 2009, 1477 (1478). 
32 LAG Berlin-Brandenburg 7.12.2009 – 23 TaBV 1016/09, LAGE § 2 TVG Nr. 8. 
33 BAG 14.12.2010 – 1 ABR 19/10, BAGE 136, 302. 
34 Was jedoch aus taktischen Gründen klug war, um einer etwaigen Selbstauflösung der CGZP 

zuvorzukommen, Schüren, RdA 2011, 368 (369). 
35 Mit Ausnahme des Beschlusses des ArbG Berlin 1.4.2009 – 35 BV 17008/08, BB 2009, 1477 

(1478). 
36 BAG 28.3.2006 – 1 ABR 58/04, BAGE 117, 308 (317 ff.). 
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der Literatur haben darauf verwiesen, dass diese bereits automatisch aufgrund 
§ 9 Nr. 2 AÜG gegeben sei, da sich die Gewerkschaften in Tarifverhandlun-
gen immer auf die gesetzliche, günstige „Rückfallposition“ (Equal Pay) beru-
fen können würden.37 Ferner wurde zugunsten der CGZP angeführt, dass diese 
bereits mehrere Flächentarifverträge und mehr als 200 Haustarifverträge abge-
schlossen hätte, sodass unter Verweis auf das BAG-Urteil vom 28.3.200638 
zweifelsohne von der Tarifwilligkeit und Durchsetzungskraft der CGZP aus-
gegangen werden könne.39  

Diese Argumente gehen jedoch fehl. Im Regelfall regeln Tarifverträge die 
Mindestarbeitsbedingungen, sie sollen die Situation von Arbeitnehmern ver-
bessern. Hier aber schafft schon die gesetzliche Regelung in § 9 Nr. 2 AÜG 
ein Optimum. Daraus folgt, dass es nun die Arbeitgeber sind, die auf den 
Abschluss eines Tarifvertrags drängen, um von dem für sie ungünstigen 
Equal-Pay-Grundsatz „nach unten“ abweichen zu können. Die Zahl der von 
der CGZP abgeschlossenen Tarifverträge spricht daher weniger für als gegen 
die Tariffähigkeit der CGZP, da sie ohne Not von einer günstigen Verhand-
lungsposition abgewichen war.40 

Insbesondere der Inhalt der von der CGZP vereinbarten Tarifverträge sprach 
Bände: niedrige Löhne, verkürzte Kündigungs- und Abruffristen nach § 12 
TzBfG, Ausweitung der max. Befristungsdauer und Verlängerungsmöglich-
keiten nach § 14 Abs. 2 TzBfG etc.41 Die CGZP war den Arbeitgeberwün-
schen in allen nur erdenklichen Punkten nachgekommen. 

Oben beschriebene Tarifverträge waren nicht zuletzt auch das Resultat der 
geringen Mitgliederzahlen innerhalb der CGZP.42 In den der CGZP angehö-
renden Mitgliedsgewerkschaften waren zum Jahresende 2008 gerade einmal 
1.383 Leiharbeitnehmer organisiert (zum Vergleich: Im Gebiet der BRD, auf 
das sich laut Satzung der Zuständigkeitsbereich der CGZP erstreckte, waren 
2008 durchschnittlich insg. 760.604 Leiharbeiter beschäftigt).43 Dies ist 
höchst bedenklich angesichts der Tatsache, dass die von der CGZP ausgehan-
                                                      
37 Boemke, BB 03/2004, S. I.  
38 BAG 28.3.2006 – 1 ABR 58/04, BAGE 117, 308 (317 ff.). 
39 So insb. Lembke, NZA 2007, 1333 (1334). 
40 ArbG Berlin 1.4.2009 – 35 BV 17008/08, BB 2009, 1477 (1478); Brors, BB 2006, 101 (102); 

Schüren, NZA 2008, 453 (455). 
41 Insbesondere zu den noch deutlicher zulasten der Leiharbeitnehmer abweichenden CGZP-

Haustarifverträgen Schüren, AuR 2008, 239 ff. 
42 Schüren, NZA 2008, 453 (454). 
43 BAG 28.3.2006 – 1 ABR 58/04, BAGE 117, 308 (317 ff.). 
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delten Flächentarifverträge wegen § 9 Nr. 2 Hs. 3 AÜG potenziell auf alle 
Leiharbeitnehmer im Bundesgebiet Anwendung finden konnten. Hier kann 
nicht mehr von einer angemessenen Repräsentativität gesprochen werden.44 
Dies gilt umso mehr, als dass die CGZP vor dem Arbeitsgericht Berlin nur 
sehr grobe Angaben dazu machen konnte, inwiefern die bei ihr organisierten 
Leiharbeitnehmer überhaupt an den Tarifverhandlungen und der tariflichen 
Willensbildung beteiligt wurden.45 

Kurzum: Sowohl der CGZP als auch ihren Mitgliedsgewerkschaften fehlte die 
für den Bereich der Leiharbeit erforderliche Mächtigkeit, zudem bestanden 
profunde Zweifel an der Gegnerfreiheit. Es bleibt daraus lediglich das Fazit zu 
ziehen, dass aufgrund § 9 Nr. 2 Hs. 3 AÜG mehr als in anderen Branchen 
darauf geachtet werden muss, dass ausschließlich ernstzunehmende tariffähige 
Gewerkschaften Zeitarbeitstarifverträge abschließen. 

Im Übrigen haben sich die christlichen Gewerkschaften mittlerweile aus der 
Leiharbeitsbranche zurückgezogen, nachdem auch der Versuch eines mehr-
gliedrigen Tarifvertrages vor dem BAG46 gescheitert war und drei ihrer Mit-
gliedsgewerkschaften für tarifunfähig erklärt47 worden sind. Die AMP/CGB-
Tarifverträge wurden zum 31.3.2013 ohne Nachwirkung allesamt gekündigt.48  

C. Aktuelle Vorschläge zur Bekämpfung des Missbrauchs von Leih-

arbeit 

Mittlerweile scheint ein Paradigmenwechsel in der Politik eingetreten zu sein. 
Nahezu alle politischen Akteure haben mittlerweile eigene Vorschläge zur 
Missbrauchsbekämpfung in der Leiharbeit vorgelegt.  

I. Maßnahmen im Koalitionsvertrag 

Im zwischen CDU, CSU und SPD am 27.11.2013 geschlossenen Koalitions-
vertrag findet sich die Absichtserklärung, den Missbrauch von Leiharbeit zu 

                                                      
44 So auch Ulber/J. Ulber, § 9, Rn. 162 f. 
45 ArbG Berlin 1.4.2009 – 35 BV 17008/08, BB 2009, 1477 (1478); krit. zur tariflichen Wil-

lensbildung innerhalb der CGZP auch Schüren, NZA 2008, 453 (456); Ulber/J. Ulber, § 9, 
Rn. 167. 

46 BAG 13.3.2013 – 5 AZR 954/11, DB 2013, 1361. 
47 LAG Hamburg 21.3.2012 – 3 TaBV 7/11, AuR 2011, 271; ArbG Duisburg 22.8.2012 – 4 BV 

29/12, AuR 2012, 375; ArbG Bonn 31.10.2012 – 4 BV 90/12, AuR 2012, 501. 
48 „AMP/CGB Tarifvertrag endet zum 31.3.2013 ohne Nachwirkung“ (4.2.2013), unter 

http://www.personalorder.de/index.php?load=2,2&art_id=44580 (abgerufen am 16.4.2014). 
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verhindern49 und die Leiharbeit wieder „auf ihre Kernfunktionen hin [zu] 
orientieren“50. Als missbrauchsverhindernde Maßnahmen findet sich unter der 
Überschrift „Arbeitnehmerüberlassung weiterentwickeln“51 der Vorschlag, die 
Höchstüberlassungsdauer auf 18 Monate zu begrenzen (jedoch mit Tariföff-
nungsklausel). Spätestens nach 9 Monaten sollen Leiharbeitnehmer künftig 
hinsichtlich des Arbeitsentgelts den Stammarbeitskräften gleichgestellt wer-
den. 

Es handelt sich hierbei um einen Kompromiss, denn die SPD hatte zunächst 
darauf gezielt, die maximale Einsatzdauer auf 12 Monate zu begrenzen und 
equal pay bereits vom ersten Einsatztag an zu gewähren52, CDU und CSU 
hatten zunächst keine Gesetzesänderung gewollt53.  

Diese im Koalitionsvertrag geplanten Einschnitte im AÜG sind nicht unum-
stritten.54 Im Folgenden sollen die geplanten Reformen jedoch nicht einer 
umfassenden politischen Bewertung unterzogen werden, sondern lediglich 
hinsichtlich ihrer Geeignetheit zur Erreichung der von den Koalitionspartnern 
ins Visier genommenen Ziele (Missbrauchsbekämpfung, Reorientierung der 
Leiharbeit auf ihre ursprünglichen Kernfunktionen55) sowie im Hinblick auf 
ihre Vereinbarkeit mit der Leih-RL untersucht werden. 

1. Wiedereinführung einer Höchstüberlassungsdauer 

Aus dem Koalitionsvertrag ergibt sich nicht, ob die geplante Höchstüberlas-
sungsdauer arbeitsplatzbezogen zu verstehen ist (eine oder mehrere Überlas-
sungen, die auf denselben Arbeitsplatz erfolgen und insg. 18 Monate über-
schreiten, wären demnach unzulässig) oder aber arbeitnehmerbezogen.  

Ungeachtet dessen ist zu fragen, welche Vorgaben die Leiharbeitsrichtlinie 
macht und ob eine – wie auch immer geartete – Höchstüberlassungsgrenze 
von 18 Monaten überhaupt zulässig wäre. 

                                                      
49 Koalitionsvertrag, S. 9. 
50 Koalitionsvertrag, S. 69. 
51 Koalitionsvertrag, S. 69. 
52 SPD Regierungsprogramm 2013-2017, S. 20. 
53 CDU/CSU Regierungsprogramm 2013-2017, S. 16. 
54 Insb. von Arbeitgeberseite hagelte es Kritik, Bauer, DB 2014, 60 (61): „Die arbeitsmarktpoli-

tischen Erfolge der Agenda 2010 werden dadurch fahrlässig aufs Spiel gesetzt“; Schie-
fer/Pöttering, DB 2013, 2928 (2932): „Ein ‚modernes Arbeitsrecht‘ stellt man sich wahrlich 
anders vor“. 

55 Siehe A. 
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In Literatur und Rechtsprechung ist umstritten, wie weit die Vorgaben der 
Richtlinie gehen. Teilweise wird angenommen, der Richtlinie läge ein arbeits-
platzbezogenes Verständnis zugrunde.56 Demnach wären anlasslose Überlas-
sungen, die nicht der Abhilfe eines vorübergehenden Bedarfs dienen, nicht 
gestattet. Andere wollen lediglich ein arbeitnehmerbezogenes Verständnis 
erkennen.57 Demnach sei entscheidend, dass allein die Überlassung zeitlich 
befristet ist. Auf einen etwaigen vorübergehenden Bedarf komme es nicht an. 
Wieder ein anderer Teil der Literatur sieht demgegenüber auch die dauerhafte 
Überlassung eines Arbeitnehmers noch als zulässig an.58 

Das BAG selbst hat sich zu dieser Fragestellung bisher noch nicht geäußert. 
Bei der Begründung des Verbots der dauerhaften Überlassung stützte es sich 
auf das nationale Recht. Mit Blick auf die Leih-RL konstatierte es lediglich, 
dass ein solches Verbot „jedenfalls“ nach Art. 4 Abs. 1 Leih-RL gerechtfertigt 
sei.59 

Demgegenüber hat nun ein finnisches Arbeitsgericht vor kurzem die genau 
oben aufgeworfene Frage dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt.60 Erst dann 
wird wohl endgültig feststehen, welche Vorgaben die Richtlinie tatsächlich 
macht.  

Ungeachtet dessen soll im Folgenden schon einmal ein eigener Auslegungs-
versuch unternommen werden. 

a) Wortlaut der Richtlinie 

Die Richtlinie erwähnt in ihrer deutschen Fassung sowohl in Art. 1 Abs. 1 als 
auch in Art. 3 Abs. 1 lit. b - e mehrfach den Begriff „vorübergehend“. Sucht 
man Worterläuterungen für den Begriff, so stößt man zwangsläufig auf die 
Synonyme „zeitweilig“, „begrenzt“ und „nicht von Dauer“.61 Mithin scheint 
jedenfalls die dauerhafte Überlassung ausgeschlossen zu sein. Die Formulie-

                                                      
56 LAG Niedersachsen 19.9.2012 – 17 TaBV 124/11, AiB 2013, 130 (131f.); LAG Schleswig-

Holstein 8.1.2014 – 3 TaBV 43/13, DB 2014, 489; Brors, AuR 2013, 108 (112); Düwell, 
ZESAR 2011, 449 (454); J. Ulber, AuR 2010, 10 (11). 

57 So LAG Hamburg 4.9.2013 – 5 TaBV 6/13, BeckRS 2013, 75020; Boemke, jurisPR-ArbR 
27/2012 Anm. 2; Hamann, RdA 2011, 326 (327); Steinmeyer, DB 2013, 2740 (2742); Lud-
wig, BB 2013, 1276 (1278). 

58 Lembke, DB 2011, 414 (415); Rieble/Vielmeier, EuZA 2011, 474 (487ff.); Thüsing/Stiebert, 
DB 2012, 632 (634). 

59 BAG 10.7.2013 – 7 ABR 91/11, DB 2013, 2629 (2630 f.). 
60 ABl. EU 2013, C 352 vom 28.12.2013, S. 10. 
61 http://www.duden.de/rechtschreibung/voruebergehend (aufgerufen am 4.4.2014). 
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rung, wonach der Arbeitnehmer vorübergehend überlassen wird, deutet zudem 
auf ein arbeitnehmerbezogenes Verständnis hin.62 

b) Historische Auslegung 

Der ursprüngliche Richtlinienvorschlag vom 20.3.200263 hatte noch keine 
zeitliche oder mit Sachgründen versehene Beschränkung vorgesehen. Erst 
nachträglich wurde „zur Präzisierung der Begriffsbestimmung der Überlas-
sung“ der Begriff „temporarily“ eingeführt.64 Dieser wurde im Verlauf des 
weiteren Verfahrens zunächst mit „zeitweilig“, dann mit „befristet“ und 
schlussendlich mit „vorübergehend“ übersetzt.65  

Die Entwicklungsgeschichte deutet somit wie schon der Wortlaut auf den 
Ausschluss des Dauerverleihs hin. 

c) Vergleich mit anderen europäischen Vorschriften 

Hilfreich kann schließlich auch ein Blick in andere Legislativwerke des euro-
päischen Gesetzgebers sein.  

So schreibt Art. 8 Abs. 2 Satz 2 der Rom-I-Verordnung vor: „Der Staat, in 
dem die Arbeit gewöhnlich verrichtet wird, wechselt nicht, wenn der Arbeit-
nehmer seine Arbeit vorübergehend in einem anderen Staat verrichtet.“ Im 
36. Erwägungsgrund zur Rom-I-VO wird dazu näher erläutert: „Bezogen auf 
Individualarbeitsverträge sollte die Erbringung der Arbeitsleistung in einem 
anderen Staat als vorübergehend gelten, wenn von dem Arbeitnehmer erwartet 
wird, dass er nach seinem Arbeitseinsatz im Ausland seine Arbeit im Her-
kunftsstaat wieder aufnimmt.“  

In Art. 16 Abs. 3 von Richtlinie 2004/38/EG über das Recht auf Daueraufent-
halt findet sich: „Die Kontinuität des Aufenthalts wird weder durch vorüber-
gehende Abwesenheiten von bis zu insgesamt sechs Monaten im Jahr, noch 
durch längere Abwesenheiten wegen […] berührt.“ 

In den Begriffsbestimmungen der Richtlinie 96/71/EG („Entsende-RL“) wird 
in Art. 2 Abs. 1 als entsandter Arbeitnehmer „jeder Arbeitnehmer“ bezeichnet, 
                                                      
62 So aber Thüsing/Stiebert, DB 2012, 632; zu Recht abl. Zimmer, AuR 2012, 422 (423). 
63 Richtlinienvorschlag vom 20.3.2002 über die Arbeitsbedingungen von Leiharbeitnehmern, 

KOM (2002) 149 endg. – 2002/0072 (COD). 
64 Geänderter Richtlinienvorschlag vom 28.11.2002 über die Arbeitsbedingungen von Leihar-

beitnehmern, KOM (2002) 701 endg. – 2002/0072 (COD), S. 2. 
65 Zur Gesetzgebungsgeschichte ausführlich Hamann, EuZA 2009, 287 (311). 
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„der während eines begrenzten Zeitraums seine Arbeitsleistung im Hoheitsge-
biet eines anderen Mitgliedstaats als demjenigen erbringt, in dessen Hoheits-
gebiet er normalerweise arbeitet“. In den Erwägungsgründen Nr. 8, 10 und 12 
der Entsende-RL wird dieser „begrenzte Zeitraum“ als „vorübergehend“ be-
zeichnet.  

Zusammenfassend lässt sich somit konstatieren, dass jedes Mal, wenn der 
europäische Gesetzgeber den Begriff „vorübergehend“ verwendet hat, er ei-
nen begrenzten Zeitraum bezeichnen wollte, ohne aber eine feste zeitliche 
Grenze zu bestimmen. Die Bestimmung, was noch als vorübergehend be-
zeichnet werden kann und was nicht, richtet sich vielmehr nach dem Zweck 
der jeweiligen Regelung.66 

d) Teleologische Auslegung 

Teilweise wird eingewandt, dass der Dauerverleih gar nicht von der Leih-RL 
erfasst wäre, da sich diese nur auf den „vorübergehenden“ Verleih beziehen 
würde (weil dieses Ergebnis aber wiederum „widersinnig“ wäre, solle die 
Leih-RL auf den dauerhaften Verleih entsprechend angewendet werden).67 

Diese Ansicht überzeugt aus mehreren Gründen nicht: 

Aus Art. 6 Abs. 1 Leih-RL (= Pflicht des Entleihers zur Unterrichtung über 
offene Stellen) sowie Art. 6 Abs. 2 u. 3 Leih-RL (= Verbot von Barrieren, die 
einen Wechsel in ein festes Arbeitsverhältnis zum Entleiher erschweren) 
ergibt sich das legislatorische Ziel, den Zugang von Leiharbeitnehmern zu 
einem – möglichst unbefristeten – Arbeitsplatz beim Entleiher zu fördern.68 
Die Zulässigkeit von dauerhaften Überlassungen liefe dieser Zielbestimmung 
hingegen zuwider, da das Entleihunternehmen keinen Anreiz hätte, den ent-
liehenen Leiharbeitnehmer zu übernehmen.69 

Daneben spricht auch noch Art. 5 Abs. 5 Leih-RL gegen die Zulässigkeit des 
Dauerverleihs: Art. 5 Abs. 5 Leih-RL geht notwendigerweise von befristeten 
(da „aufeinander folgenden“) Überlassungen aus. Wäre der Dauerverleih 
zulässig, so gäbe es bereits nichts, was umgangen werden könnte.70  

                                                      
66 Ausführlich Brors, AuR 2013, 108 (110 ff.). 
67 Lembke, DB 2011, 414, (415); Rieble/Vielmeier, EuZA 2011, 474 (487); Steinmeyer, 

DB 2013, 2740 (2741); Thüsing/Stiebert, DB 2012, 632 (633 f.). 
68 Hamann, RdA 2011, 321 (325). 
69 Hamann, RdA 2011, 321 (325). 
70 Brors, AuR 2013, 108 (112); Hamann, RdA 2011, 321 (325). 
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Nicht zuletzt ist auch nicht erkennbar, welche Existenzberechtigung der Dau-
erverleih überhaupt hätte. Die Intention des europäischen Gesetzgebers kann 
es nicht gewesen sein, eine Spaltung der Betriebe in Leiharbeitnehmer und 
Stammbelegschaft zu fördern.71 

I.E. ist daher festzustellen, dass dauerhafte Überlassungen von der Richtlinie 
ausgeschlossen werden.72 Dies korrespondiert auch mit den Erkenntnissen aus 
der grammatischen, vergleichenden und historischen Auslegung.  

Gleichwohl ist dadurch noch nicht gesagt, ob „vorübergehend“ i.S.d. Richtli-
nie arbeitsplatzbezogen oder arbeitnehmerbezogen zu verstehen ist.  

Art. 5 Abs. 5 Leih-RL verpflichtet die Mitgliedsstaaten, Maßnahmen zu er-
greifen, um „insbesondere aufeinander folgende Überlassungen, mit denen die 
Bestimmungen der Richtlinie umgangen werden sollen, zu verhindern“. Dar-
aus könnte abgeleitet werden, dass der Richtlinie ein arbeitnehmerbezogenes 
Verständnis zugrunde liegt, denn die aufeinanderfolgende Überlassung eines 
Leiharbeitnehmers wäre geeignet, das Verbot der dauerhaften Überlassung zu 
unterlaufen. Die Besetzung eines Dauerarbeitsplatzes durch wechselnde Leih-
arbeitnehmer wäre nach diesem Verständnis aber weiterhin möglich.73  

Freilich könnte man jedoch auch darunter verstehen, dass die Deckung eines 
dauerhaften Bedarfs durch aufeinanderfolgende Überlassungen zu unterbin-
den sei, die Richtlinie demnach arbeitsplatzbezogen zu verstehen wäre.74 

Brors vertritt letztere Ansicht75 und beruft sich hierbei auf die Begründung 
des ersten Kommissionsentwurfs vom 20.3.2002, wonach ein „steigende[r] 
Bedarf nach Flexibilität“ bestehe, da „Aufträge rascher und stärker fluktuie-
ren“ würden; Leiharbeit könne wiederum dazu dienen, „einen Mangel an 
ständigem Personal oder einen vorübergehenden Anstieg des Arbeitsanfalls 
auszugleichen“76. Daraus und aus Erwägungsgrund 11 wird hergeleitet, dass 
für den Einsatz eines Leiharbeiters ein besonderes Flexibilitätsinteresse erfor-

                                                                                                                    
 
71 Blanke, DGB-Rechtsgutachten, S. 103; Hamann, RdA 2011, 321 (325). 
72 BAG 10.7.2013 – 7 ABR 91/11, DB 2013, 2629 (2632); Blanke, DGB-Rechtsgutachten, 

S. 118; Hamann, RdA 2011, 321 (324 ff.); Schüren/Wank, RdA 2011, 1 (3); Zimmer, AuR 
2012, 422 (423). 

73 So Steinmeyer, DB 2013, 2740 (2742). 
74 So Düwell, jurisPR-ArbR 49/2013 Anm. 1; Ulber/J. Ulber, § 1, Rn. 230v ff. 
75 Brors, AuR 2013, 108 ff. 
76 ABl. EU 2002 Nr. C 203 E. 
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derlich sei. Anderenfalls würden Leiharbeitnehmer ohne anerkennenswerten 
Grund nur zu Kostensenkungszwecken ungleich behandelt.77  

Brors geht hier jedoch von einer falschen Prämisse aus: Nicht daraus, dass der 
Einsatz eines Leiharbeitnehmers nicht bedarfsbedingt erfolgt, resultiert die 
Ungleichbehandlung der Leiharbeitnehmer, sondern vielmehr aus den von den 
Mitgliedstaaten zugelassenen Ausnahmen nach Art. 5 Abs. 2-4 Leih-RL. 
Denn grundsätzlich gilt das Equal-Pay/Treatment-Gebot des Art. 5 Abs. 1 
Leih-RL. Wenn also ein Leiharbeitnehmer equal pay erhält, kann nicht aus 
Gründen des Schutzes der Leiharbeitnehmer ein solch arbeitsplatzbezogenes 
Verständnis hergeleitet werden. Im Gegenteil wird es dann sogar regelmäßig 
im Interesse des Leiharbeitnehmers sein, möglichst lange an einem Arbeits-
platz zu verbleiben. 

Aus der Richtlinie ein arbeitsplatzbezogenes Verständnis herzuleiten, geht 
daher fehl.  

e) Zulässigkeit einer Einschränkung 

Nichtsdestoweniger stellt sich die Frage, ob die Einschränkung auf eine ar-
beitsplatzbezogene, d.h. von dem Vorliegen eines vorübergehenden Bedarfs 
abhängige Sichtweise durch nationales Recht zulässig wäre. Die einzige 
Rechtfertigung die sich für eine solche Sichtweise finden könnte, wäre der 
Schutz der Stammbelegschaft vor Substitution.78  

Das BAG geht in seiner Entscheidungsbegründung vom 10.7.2013 offensicht-
lich davon aus, dass dies ein rechtfertigender Grund i.S.d. Art. 4 Abs. 1 Leih-
RL ist.79 Dem ist im Ergebnis zuzustimmen, auch wenn sich dieser Grund 
nicht explizit in Art. 4 Abs. 1I Leih-RL findet: 

Zwar gibt Art. 2 Leih-RL die Parole aus, dass Verleihunternehmen als Arbeit-
geber „anerkannt“ werden sollen. Gleichwohl ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1-3 
Leih-RL, dass der Übergang zu einem „regulären“ Arbeitsverhältnis beson-
ders förderungswürdig ist, es im Umkehrschluss also gerade nicht im Sinne 
des europäischen Gesetzgebers ist, durch die Leih-RL den Abbau von „Nor-
malarbeitsverhältnissen“ und eine Spaltung in Leih- und Stammbelegschaft zu 
                                                      
77 Brors, AuR 2013, 108 (112). 
78 Darauf stützen sich u.a. LAG Schleswig-Holstein 8.1.2014 – 3 TaBV 43/13, DB 2014, 489 f.; 

Düwell, jurisPR-ArbR 49/2013 Anm. 1; Hamann, jurisPR-ArbR 39/2013 Anm. 2; Kran-
nich/Simon, BB 2012, 1414 (1417). 

79 BAG 10.7.2013 – 7 ABR 91/11, DB 2013, 2629 (2630 f.). 
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fördern.80 Vermehrt ist in der vergangenen Zeit auch über die negativen sozia-
len Phänomene berichtet worden, die ein solches dauerhaftes Nebeneinander 
(oder besser: Konkurrenz) in den Einsatzbetrieben mit sich führt.81 Die Steige-
rung der Qualität der Arbeit und Arbeitsplatzsicherheit ist ein sozialer Belang 
und somit als ein im Allgemeininteresse liegender Grund anzuerkennen.  

Die Einführung einer Höchstüberlassungsgrenze oder die Beschränkung auf 
Einsätze des nur vorübergehenden Bedarfs zur Verhinderung einer Spaltung 
der Betriebe ist somit m.E. vor Art. 4 Abs. 1 Leih-RL gerechtfertigt. Es sollte 
nicht zuletzt auch betont werden, dass die von Großbritannien vorgeschlagene 
Formulierung, wonach Einschränkungen der Leiharbeit nur aus „zwingenden 
Gründen des Allgemeininteresses“ zulässig sein sollten82, nicht übernommen 
wurde83, auch da wohl Staaten wie Frankreich, in deren Recht explizit das 
Verbot der Substitution von Stammbelegschaften durch Leiharbeitnehmer 
festgeschrieben ist84, nicht von diesem Standpunkt abweichen wollten. 

Die von der Koalition geplante Höchstüberlassungsgrenze, sei sie arbeitneh-
merbezogen oder aber arbeitsplatzbezogen, ist somit vor Art. 4 Abs. 1 Leih-
RL gerechtfertigt, nicht zuletzt auch, da für Fälle, in denen der vorübergehen-
de Bedarf 18 Monate übersteigen sollte, die Möglichkeit durch Abweichung 
durch oder aufgrund eines Tarifvertrages in einer Betriebsvereinbarung be-
steht, um den unterschiedlichen Ansprüchen nach Flexibilität Rechnung tra-
gen zu können. Dies ist nach der Rechtsprechung des BVerfG auch keine 
Verletzung des negativen Rechts des Arbeitgebers auf Koalitionsfreiheit aus 
Art. 9 Abs. 3 GG, da es ihm unbenommen bleibt, eigene Koalitionen zu bilden 
oder Haustarifverträge abzuschließen.85 

Welche Sanktionen für den Fall des Überschreitens der 18-Monatsgrenze 
drohen, ist wiederum noch offen. Die von der SPD gewünschte Formulierung, 
wonach im Falle einer nicht nur vorübergehenden Überlassung ein Arbeits-

                                                      
80 So auch Düwell, ZESAR 2011, 449 (454); Hamann, RdA 2011, 321 (326).  
81 Holst, WSI Mitteilungen 3/2009, 143 ff. 
82 Vgl. geänderter Richtlinienvorschlag vom 29.11.2007 über die Arbeitsbedingungen von 

Leiharbeitnehmern KOM (2002) 701 endg. – 2002/0072 (COD), S. 7. 
83 Die Auslegung des Tatbestandsmerkmals „aus Gründen des Allgemeininteresses“ in anderen 

Rechtsvorschriften wird vom EuGH gleichfalls großzügig gehandhabt, Rieble/Vielmeyer, 
EuZA 2011, 474 (491 f.) m.w.N. 

84 Zum frz. System Blanke, DB 2010, 1528 (1530). 
85 BVerfG 29.12.2004 – 1 BvR 2283/03, DB 2005, 110 (112). 
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verhältnis zum Entleiher fingiert werden sollte86, wurde in der finalen Fassung 
des Koalitionsvertrages wieder gestrichen.87 

2. Equal Pay nach 9 Monaten 

Künftig sollen Leiharbeitnehmer nach 9 Einsatzmonaten einen Anspruch auf 
equal pay erhalten. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen, da nach 9 Monaten 
i.d.R. kein Grund mehr bestehen dürfte, Leiharbeitnehmer für die gleiche 
Arbeit geringer zu entlohnen als vergleichbare Stammarbeitskräfte. Auch fällt 
das Risiko zwischenzeitlicher Nichteinsatzzeiten im Vergleich zur Einsatzzeit 
nicht mehr allzu schwer ins Gewicht.88  

Soweit die Höchstüberlassungsgrenze von 18 Monaten nicht arbeitsplatzbezo-
gen ist und die Koalition auch keine anderen Maßnahmen gegen aufeinander-
folgende Überlassungen auf denselben Arbeitsplatz plant, ist jedoch zu be-
fürchten, dass die Entleihbetriebe auch künftig Dauerarbeitsplätze mit kosten-
günstigeren Leiharbeitnehmern besetzen werden, indem die Leiharbeitnehmer 
einfach alle neun Monate „ausgewechselt“ werden.89 Dies dürfte zumindest 
dort attraktiv sein, wo die Einarbeitungszeiten gering sind, also insbesondere 
im Helferbereich. Anzumerken ist zudem, dass schon heute ca. 50 % aller 
Leiharbeitseinsätze weniger als drei Monate dauern90, und noch deutlich we-
niger dürften die 9 Monate überschreiten. Die Reichweite der 9-Monats-
Regelung dürfte somit relativ gering sein.91  

3. Fazit 

Die Wiedereinführung einer Höchstüberlassungsdauer ist grundsätzlich zu 
begrüßen. Allerdings ist noch offen, wie genau sie gestaltet sein wird, sodass 
noch nicht abgeschätzt werden kann, wie wirksam sie den Einsatz von Leihar-
beitnehmern auf Dauerarbeitsplätzen verhindern wird. Die Höchstüberlas-
sungsdauer, wie immer sie auch geartet sein mag, dürfte jedenfalls richtlinien-
konform sein. Die Reichweite der im Koalitionsvertrag geplanten Equal-Pay-
Regelung dürfte wiederum eher gering sein. Kurzum: Die Pläne der Großen 
                                                      
86 Siehe auch Gesetzesantrag der SPD-Bundestagsfraktion v. 19.2.2013 (BT-Drucks. 17/12378, 

S. 6); ferner die Bundesratsinitiative der rot-grünen Bundesländer v. 11.9.2013 (BT-
Drucks. 687/13, S. 1). 

87 Zimmermann, ArbRAktuell 2013, 613 (614). 
88 Brors/Schüren, Gutachten MAIS NRW 2014, S. 8. 
89 Sog. Befristungskarussell, Düwell, jurisPR-ArbR 49/2013 Anm. 1. 
90 BT-Drucks. 18/673, S. 30 f. 
91 Ebenso dieser Ansicht Zimmermann, ArbRAktuell 2013, 613 (614). 
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Koalition dürften die schlimmsten Auswüchse der Liberalisierung durch die 
Hartz-Reform wieder rückgängig machen. Allzu weit gehen die Pläne im 
Koalitionsvertrag jedoch nicht, sodass die im Vertrag gesetzten Ziele nicht 
gänzlich erreicht werden. 

II. Die Vorschläge von SPD, Grünen und Linkspartei im Überblick92 

SPD, Grüne und Linke haben gemeinsam, dass sie equal pay vom ersten Ein-
satztag an fordern. Dies würde nicht nur erheblichen Verwaltungsaufwand 
wegen etwaiger Ausnahmeregelungen ersparen, sondern auch einer Substitu-
tion der Stammbelegschaften entgegenwirken, da es dann kein Kostensen-
kungspotential im Einsatz von Leiharbeit mehr gäbe. 

Linkspartei und Grüne fordern darüber hinaus nach französischem Vorbild die 
Einführung einer sog. „Flexibilitätszulage“ (bzw. „Prekaritätsprämie“) von 
10 % des Bruttolohns, mit der der hohen Flexibilität der Leiharbeitnehmer 
Rechnung getragen werden soll. Eine solche Maßnahme wäre eine sog. güns-
tigere Rechtsvorschrift i.S.d. Art. 9 Abs. 1 Leih-RL. 

SPD und Linke fordern zudem gemeinsam die Wiederbelebung des Synchro-
nisationsverbots sowie das Verbot von Befristungen bei Leiharbeitsverhältnis-
sen. Damit würde wieder das deutsche Leiharbeitsmodell gestärkt und das 
arbeitgebertypische Risiko der Nichtbeschäftigung wieder in Richtung Verlei-
her verschoben werden.93  

Die von der Linkspartei geforderte Begrenzung von Überlassungen auf 
3 Monate ist demgegenüber wohl richtlinienwidrig. Eine derart kurze Frist 
ginge über das zum Schutz der Stammbelegschaft vor Substitution erforderli-
che Maß deutlich hinaus und würde mit den Zielen der Richtlinie nach mehr 
Flexibilität kollidieren. Die Maßnahme scheint vielmehr auf die Bekämpfung 
der Leiharbeit als solche gerichtet zu sein94, was jedoch zweifelsfrei richtli-
nienwidrig wäre. 

                                                      
92 Im Folgenden wird Bezug genommen auf die Programme der drei Parteien im Bundestags-

wahlkampf 2013: SPD Regierungsprogramm 2013 – 2017, S. 20; Bundestagswahlprogramm 
2013 von Bündnis 90/Die Grünen, S. 91; Wahlprogramm 2013 der Partei Die Linke, S. 12 f.  

93 Zum Vergleich von frz. und dt. Leiharbeitsmodell s. Blanke, DB 2010, 1528 (1532). 
94 So auch das erklärte langfristige Ziel der Linkspartei, BT-Drucks. 17/8794. 


